
voraussichtliche Beendigung Probezeit
Beitrag von „Referendarin“ vom 28. August 2007 18:54

Das bedeutet, dass du erst zu diesem Zeitpunkt verbeamtet wirst, wenn dein Schulleiter dich
normal, also mit "bewährt" benotet.

Solltest du ein "besonders bewährt" bekommen, dann kannst du verkürzen.

Die Revisionsstunden müssen bis zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Beamtung gelaufen
sein (also dem, der bei einer Verkürzung gültig wäre). Jedenfalls war es bei uns so.
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